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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1993

Norm

AußStrG §178

WEG §10 Abs1 Z5

WEG §10 Abs3

Rechtssatz

Die Amtsurkunde zur Verbücherung des Eigentumszuwachses der Witwe kann mit der zur Sicherung der Ansprüche

der Minderjährigen erforderlichen Bedingung erteilt werden, dass zugleich mit dieser Eintragung die Einverleibung des

Pfandrechtes für die bestimmt zu bezeichnenden P<ichtteilsforderungen der Noterben erfolgt, so dass die Kinder nicht

Gefahr laufen, dass ihnen die vereinbarte Sicherheit verloren geht. Nur auf diesem Wege können die Ansprüche der

Witwe auf Erteilung der Amtsbestätigung nach § 178 AußStrG und die der Kinder auf ausreichende Sicherstellung ihrer

Pflichtteilsansprüche erfüllt werden.
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